
Schulkonferenz
(sowie Teilkonferenzen, u. a. bei Eilentscheidungen oder Ordnungsmaßnahmen)

Fachkonferenz/ 
Bildungsgangkonferenz

Klassenkonferenz/
Jahrgangsstufenkonferenz

Lehrerkonferenz
(ohne Beteiligung der Eltern  

oder Schülervertretung)

Die Gremien einer Schule

Schülervertretung/
Schülerrat

Schulpflegschaft/
Klassen- u. Jahrgangs- 

stufenpflegschaft
Lehrerrat

Die Gremien  
einer Schule

(§§ 62–75  
Mitwirkung 

 in der Schule,  
Schulgesetz  

NRW)

Die Vertretung der Eltern in den Gremien

Schulkonferenz
Mitglieder: die oder der Vorsitzende der Schulpflegschaft sowie die durch  

die Schulpflegschaft gewählten Elternvertreterinnen und -vertreter

Fachkonferenz/ 
Bildungsgang­

konferenz
Schulpflegschaft 
wählt zwei Eltern- 
vertretungen pro 

Fach

Teilkonferenz
Schulkonferenz  

bestimmt die Zu-
sammensetzung; 
Teilnahme einer  
Elternvertretung 

möglich

Eilausschuss
Schulkonferenz 
wählt wählt eine  
Elternvertretung

Klassen-/ 
Jahrgangsstufen­

konferenz
Teilnahme der/des 

Pflegschaftsvor
sitzenden der Klasse 
oder Jahrgangsstufe 

mit beratender  
Stimme möglich

Teilkonferenz  
bei Ordnungs- 
maßnahmen  

(§ 53 Schulgesetz NRW)

Schulpflegschaft 
wählt eine Eltern

vertretung

Schulpflegschaft
Mitglieder: die Vorsitzenden der Klassenpfleg- 
schaften sowie die von den Jahrgangsstufen  

gewählten Vertreterinnen und Vertreter; Stell- 
vertreterinnen und -vertreter können beratend  

teilnehmen

Klassenpflegschaft
Mitglieder: alle Eltern einer Klasse;  

gewählt werden ein/e Vorsitzende/r und ein/e 
Stellvertreter/in

Jahrgangsstufenpflegschaft
Mitglieder: alle Eltern einer Jahrgangsstufe; 

gewählt werden ein/e Vorsitzende/r 
und ein/e Stellvertreter/in 

sowie Vertreterinnen und Vertreter für die 
Schulpflegschaft und deren Stellvertretungen

Elternvertretungen in weiteren Konferenzen:

QUA W- RLiS N
Ausführliche Informationen  
finden Sie in dem Internetportal  
der QUA-LiS NRW:  
www.elternmitwirkung.nrw.de
elternmitwirkung@qua-lis.nrw.de

eltern
mit 
wirkung
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http://www.elternmitwirkung.nrw.de
mailto:elternmitwirkung%40qua-lis.nrw.de?subject=


QUA W- RLiS N

Die Gremien der schulischen Mitwirkung*

Ausführliche Informationen  
finden Sie in dem Internetportal  
der QUA-LiS NRW:  
www.elternmitwirkung.nrw.de
elternmitwirkung@qua-lis.nrw.de

eltern
mit 
wirkung

Elternvertretungen in weiteren Konferenzen:

Fachkonferenz/
Bildungsgang-

konferenz
Schulpflegschaft 
wählt zwei Eltern- 
vertretungen pro 

Fach

Teilkonferenz  
bei Ordnungs-
maßnahmen 

(§ 53 Schulgesetz NRW)

Schulpflegschaft 
wählt eine Eltern-

vertretung

Eilausschuss
Schulkonferenz 

wählt eine Eltern-
vertretung

Klassen-/ 
Jahrgangsstufen- 

konferenz
Teilnahme der/des 

Pflegschafts
vorsitzenden mit 

beratender 
 Stimme möglich

Teilkonferenz 
Schulkonferenz 

bestimmt die Zu-
sammensetzung; 
Elternvertretung 

möglich

gewählte  
Vertreterinnen  
und Vertreter

Sprecher/in 
und Stellvertretung

Vorsitzende/n und Stell- 
vertretung sowie Jahrgangs- 

stufenvertreterinnen und 
-vertreter für die Schulpfleg-

schaft 

Lehrerrat

Schülervertretung/ 
Schülerrat

LehrerkonferenzSchulpflegschaft

wählt wählt

gewählte  
Vertreterinnen 
und Vertreter

gewählte  
Vertreterinnen 
und Vertreter

bilden bilden bildet

wähltwählt wählt

bilden bilden

Klassenpflegschaft/  
Jahrgangsstufen-

pflegschaft

Klasse/ 
JahrgangsstufeDie Arbeit in Gremien:

P�egschaften 
und Konferenzen

ElternSchülerinnen und Schüler
Lehrkräfte und  

(sozial-)päd. Fachkräfte

Schülersprecher/in  
und Stell- 

vertretungen

Schulpflegschafts- 
vorsitzende/n und 
Stellvertretungen
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Schulkonferenz

LehrerkollegiumDie Arbeit in Gremien:
P�egschaften 
und Konferenzen

bilden

*(§§ 62–75 Mitwirkung in der Schule, Schulgesetz NRW)
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